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Entscheide und juristische Beitrage

ZeSo 3/2004

Keine Sozialhilfe bei ausreichendem Einkommen des Partners

Nach dem Urteil 2P 242/2003 von 12.1.03
erhdlt eine unverheiratete Mutter mit Kind,
die mit dem Vater des Kindes zusammen lebt,
keine Sozialhilfe, wenn der Partner ein aus-
reichendes Eiinkommen aufweist.

Lebt ein Paar mit einem gemeinsamen
Kind zusammen, darf von einem stabi-
len Konkubinat ausgegangen werden.
Dies hat das Bundesgericht entschie-
den. Die Stabilitat wird unabhangig von
der Dauer der Lebensgemeinshaft ange-
nommen. Als Folge davon hat die Mut-
ter keinen Anspruch auf Sozialhilfe,
wenn der Vater des Kindes tber ein
ausreichendes Einkommen verfugt. Das
Urteil betont, dass die Sozialhilfe subsi-
diar ist und nicht zum stindigen Ergan-
zungs- und Mindesteinkommen werden
darf. Deshalb darf bei der Ausrichtung
der Sozialhilfe der Konkubinatspartner
beigezogen werden. Nach Auffassung
des Gerichts kann «insoweit von einer
gegenseitigen Unterstiitzung des Kon-
kubinatspartner ausgegangen werden».

Dies, obwohl das Konkubinat keinen
einklaghbaren Anspruch auf finanzielle
Hilfe begrundet. Auch bei der Alimen-
tenbevorschussung werden neu die fi-
nanziellen Verhaltnisse des Partners in
einem stabilen Konkubinat bertcksich-
tigt. (BGE 129 11E, 3.24.)

Wenn ein unverheiratetes Paar mit ei-
nem gemeinsamen Kind zusammen
lebt, bilden sie nach Auffassung des
Bundesgerichts eigentlich eine Familie.
Ubernimmt ein Partner die Erwerbs-,
der andere die Haus- und Familienar-
beit, besteht eine klare Rollenvertei-
lung. Wenn der Partner, der den Haus-
halt fiihrt, Sozialhilfe beansprucht, darf
das Einkommen des Erwerbstitigen mit
berticksichtigt werden. Das Gericht halt
es nicht fur unublich, dass die Sozial-
hilfe eine Konkubinatsbezichung eines
Paares mit gemeinsamem Kind flir stabil
ansieht. Doch liegt laut Gericht auch
keine Willkar vor, wenn dies erst nach
zweijahriger Konkubinatsdauer ange-
nommen wird. NZ7/cefa

Genf schafft die Ruckerstattungspflicht ab

Nachdem der Kanton Waadt die Rucker-
stattungspflicht in der Sozialhilfe im Zuge
der kantonalen Verfassungsreform im
Prinzip (ruckerstattungspflichtig bleiben
nur ausserordentliche Einktinfte) bereits
abgeschafft hatte, hat nun das Kan-
tonsparlament des Kantons Genf die
Riickerstattungspflicht in der Sozialhilfe
ebenfalls abgeschafft. Riickerstattungs-
pflichtig bleiben lediglich die Erben eines
Sozialhilfebezligers, wenn sie aus dem
Erbe Profit ziehen. «Wir haben die Philo-
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sophie gewechselt, um nicht mehr eine
paternalistische Fiirsorge gegentiber den
Armsten anzuwenden. Die Verschuldung,
die aus dem Bezug der Sozialhilfe er-
wachst, ist wie ein Damoklesschwert zu
Beginn eines Autonomieprozesses. Sie
halt diejenigen davon ab, die wieder eine
Arbeit aufnehmen maochten», sagte der
Vorsteher des Sozial- und Gesundheitsde-
partementes, Pierre-Francois Unger vor
dem Grossen Rat.

Le Temps/cefa



	Entscheide und juristische Beiträge

